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JAHRESBERICHT
DER

AUFSICHTSBEHÖRDE IN BETREIBUNGS- UND
KONKURSSACHEN FÜR DEN KANTON BERN

ÜBER DAS JAHR 1953

An den Appellationshof des Kantons Bern und an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des

Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne

Die Zahl der Zahlungsbefehle und der Pfändungen
ist im Jahre 1953 wieder angestiegen, während die
Verwertungen etwas zurückgegangen sind. Ein Vergleich
mit den Zahlen des Vorjahres ergibt folgendes Bild:
Zahlungsbefehle 174 983 (1952: 161628), Pfändungen
73 054 (65 307), davon Lohnpfändungen 14 106 (13 291),
Aufschubsbewilligungen 18 975 (17 255), Verwertungen
10 067 (10 558), davon auf Grund von Lohnpfändungen
9 108 (9 649), Verlustscheine 23 850 (24 352), Arreste
181 (173), Eetentionsverzeichnisse 1192 (1293),
Eigentumsvorbehalte 13 884 (13 986), Konkursandrohungen
94.15 (9050), Liegenschaftsverwaltungen 139 (171).

Die Zahl der im Jahre 1953 neu eröffneten
Konkurse hat sich auf 188 (182) erhöht. Vom Vorjahre her
waren noch 132 Konkurse hängig. Von diesen
insgesamt 320 (312) hängigen Konkursen konnten im
Berichtsjahr 179 (178) beendet werden. 141 (134) Konkurse
wurden auf das Jahr 1954 übertragen. Nachlassverfahren
wurden 1953 48 (62) neu eröffnet. Für die Tätigkeit
der Betreibungs- und Konkursämter wird im übrigen
auf die Tafel I verwiesen.

Die Betreibungs- und Konkursämter wurden auch
im Berichtsjahr sowohl durch die Gerichtspräsidenten
in ihrer Eigenschaft als untere Aufsichtsbehörden als
auch durch die Mitglieder der kantonalen Aufsichtsbehörde

inspiziert. Ernstliche Beanstandungen waren
bei diesen Inspektionen nicht zu machen. Die Führung
der Ämter ist nach wie vor befriedigend. Die Zunahme
der Geschäftslast brachte den Betreibungsämtern eine
Mehrarbeit, die teilweise nur durch Überstunden
bewältigt werden konnte. Das Kartensystem, das auf
einigen Betreibungsämtern für die Betreibungskontrolle
eingeführt wurde, hat sich bewährt und soll nach und
nach auf allen Ämtern eingeführt werden. Durch die
Verordnung des Bundesgerichts vom 23. Dezember 1953
über Ergänzung und teilweise Änderung der Verordnung

vom 19. Dezember 1910/23. Dezember 1932 be¬

treffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte wurde
ferner die Grundlage geschaffen zur Einführung des

Kartensystems auch für das Eigentumsvorbehaltregister,
wodurch ein alter Wunsch verschiedener

Betreibungsämter in Erfüllung ging. Im Amtsbezirk
Aarwangen wurde die bisher bestehende Personalunion

zwischen Gerichtsschreiber und Betreibungsund
Konkursbeamten auf 1. März 1953 aufgehoben.

Die Prüfung des Kassen- und Gebührenwesens erfolgte
durch Beamte der Finanz- und der Justizdirektion.

Disziplinarmassnahmen mussten im Jahre 1953

gegen zwei Betreibungsweibel ergriffen werden. Ein
Weibel wurde mit Fr. 50 gebüsst, weil er wiederholt
unrichtige Zustellungsbescheinigungen vorgenommen
und Pfändungen nicht ordnungsgemäss vollzogen hatte.
Einem andern Betreibungsweibel wurde ebenfalls eine
Busse von Fr. 50 auferlegt, weil er entgegen den
bestehenden Weisungen bei einer freiwilligen öffentlichen
Steigerung ausserhalb seines Weibelkreises mitgewirkt
hatte.

Im Berichtsjahr wurde von der kantonalen
Aufsichtsbehörde ein Kreisschreiben erlassen, in welchem
unter anderm festgehalten wurde, dass § 1 des
Nachtragsgesetzes vom 29. März 1860 zum Gesetz über
Einführung einer Wechselordnung noch in Kraft ist
und die Betreibungsweibel danach gehalten sind, in
ihren Weibelkreisen Wechselproteste zu erheben. Die
Erhebung von Wechselprotesten durch die Weibel
entspricht einem Bedürfnis namentlich in abgelegeneren
Orten, wo kein Notar in der Nähe ist. Im gleichen
Kreisschreiben wurden die Gerichtspräsidenten angewiesen,
darauf zu achten, dass die Sachwalter im
Nachlassverfahren für die Sachwaltertätigkeit eine dem
Gebührentarif vom 13. April 1948 zum SchKG entsprechende
Bechnung vorlegen, welche die tarifierten und die nicht
tarifierten Verrichtungen auseinanderhält, wobei für
die nicht tarifierten Verrichtungen, die durch den
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Sachwalter zu detaillieren sind, gemäss Art. 67 des
Tarifs durch die untere Aufsichtsbehörde eine
Pauschalgebühr nach Massgabe der Leistungen im
einzelnen Fall festzusetzen ist.

Die Gerichtspräsidenten, die als untere Aufsichtsbehörden

erstinstanzlich Beschwerden zu beurteilen
haben, womit Unangemessenheit einer betreibungsamtlichen

Verfügung geltend gemacht wird, haben 1953
148 (145) Beschwerden behandelt. Für ihre Tätigkeit
wird im übrigen auf die Tafel II verwiesen.

Die Zahl der von der kantonalen Aufsichtsbehörde
behandelten Geschäfte ist weiter zurückgegangen.
Eingelangt sind im Berichtsjahr 425 (440) Geschäfte. Vom
Vorjahre waren noch 6 (10) Geschäfte hängig. Von diesen

insgesamt 431 (450) Geschäften konnten 1953 427
(444) erledigt werden, während 4 (6) auf das Jahr 1954
übertragen wurden. Die Aufsichtsbehörde hat ferner in
Konkursverfahren, in denen sie schon früher die Frist
zur Durchführung erstreckt hatte, 135 (154) Gesuche
um nochmalige Fristverlängerung behandelt.

Die 427 erledigten Geschäfte setzten sich wie folgt
zusammen: 178 (168) Beschwerden, 22 (19) Bekurse
gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide, 5 (12)
Weiterziehungen in Nachlasssachen, 3 (6) Hotelschutzsachen,

3 (5) Disziplinarverfahren, 9 (9) Wahlen von
Betreibungsweibeln, 52 (55) erstmals der kantonalen
Aufsichtsbehörde unterbreitete Gesuche um
Verlängerung der Frist zur Beendigung von Konkursverfahren,

31 (38) Urlaubsgesuche, 36 (31) Anfragen, 88
(101) sonstige Verfügungen und Beschlüsse.

Von den 178 Beschwerden wurden 63 (68)
abgewiesen, 41 (23) zugesprochen, 17 (10) teilweise
zugesprochen, 20 (18) zur Beurteilung an die untere
Instanz gewiesen, 22 (27) durch Bückzug oder sonst er¬

ledigt und auf 15 (22) wurde nicht eingetreten. Die
Beschwerden wurden durchschnittlich in 10 (10) Tagen
erledigt (Minimum 1 Tag, Maximum 133 Tage).

Von den 22 Bekursen gegen erstinstanzliche
Beschwerdeentscheide wurden 6 (8) abgewiesen, 5 (3)
begründet erklärt, 5 (3) teilweise begründet erklärt, 3 (4)
zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen,
2 (0) zurückgezogen und auf 1 (0) nicht eingetreten.
Die Bekurse konnten durchschnittlich in 10 (14) Tagen
erledigt werden (Minimum 1 Tag, Maximum 27 Tage).

Von den 5 Nachlassrekursen wurden 4 (1)
abgewiesen und 1 (6) begründet erklärt. Bei den 3
Hotelschutzsachen wurde 1 (2) Gesuch nachträglich
zurückgezogen und 2 (1) Gesuche konnten zufolge Einigung
mit sämtlichen in Frage stehenden Gläubigern als
erledigt abgeschrieben werden.

17 (19) Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde

wurden durch Bekurs an die Schuldbetreibungs-

und Konkurskammer des Bundesgerichts
weitergezogen. 13 (14) Bekurse wurden abgewiesen, 1 (3)
gutgeheissen, 1 (0) zur Neubeurteilung zurückgewiesen
und auf 2 (1) nicht eingetreten.

Bern, den 13. Februar 1954.

Im Namen der kantonalen Aufsichtsbehörde
in Betreibungs- und Konkurssachen

Der Präsident:

Loder

Der Sekretär:

Schoder
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Tafel II

Zahl der von den Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörde im Jahr 1953 behandelten
Beschwerden nach Art. 17 SchKG

Amtsbezirke
Zahl der

Beschwerden x)

Gefällte
Entscheide

einschliesslich
Abschreibungs-

beschlüsse

Disziplinarverfügungen

Zeitdauer der Erledigung der
Beschwerden

Maximum
Tage

Minimum
Tage

Mittel
Tage

Aarberg
Aarwangen
Bern II
Biel I
Büren
Burgdorf I
Courtelary
Delémont
Erlach
Fraubrunnen.
Franches-Montagnes
Frutigen
Interlaken I.
Konolfingen
Laufen
Laupen
Moutier
La Neuveville
Nidau
Oberhasli

Porrentruy I.
Saanen

Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Niedersimmental
Obersimmental
Thun II
Traehselwald.
Wangen

2

6

37

28

5

6

5

2

3

3

4

1

1

16

1

4
2

10

4

1

2

17

2

6

37

28

5

6

5

2

3

2

4

1

1

16

1

4

2

10

4
1

2

15

1

29

20

36

77

15

15

10

18

28

39

1

6

5

8

62

12

4

22

3

1

2

27

5

20
1

3

4

3

16,5
12

11,9
46

7

8

6

30

"%
24

17

4

3,3
45

18

7

5

4

13

20

x) Für die gemäss § 23 EG zum SchKG die untere Aufsichtsbehörde erstinstanzlich kompetent ist.
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